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Private Einkommensteuer

BFH: Lotsrevier einer Lotsenbrüderschaft als weiträumige
Betriebsstätte

Fahrtkosten eines selbständigen Lotsen zwischen seiner Wohnung und dem mit einer
Lotsenstation versehenen Hafen des Lotsreviers seiner Lotsenbrüderschaft seien
regelmäßig nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 1 EStG nur in Höhe der Entfernungspauschale als
Betriebsausgabe abziehbar. Das Lotsrevier einer Lotsenbrüderschaft sei eine großräumige
Betriebsstätte. Das von der Wohnung getrennte Büro im vom Lotsen bewohnten
Mehrfamilienhaus komme nicht als Betriebsstätte in Betracht, weil der Lotse seine
berufliche oder gewerbliche Leistung nicht von dort erbringe.

Sachverhalt
Der Kläger war in den Streitjahren 2003 bis 2006 als Lotse für ein Seelotsrevier tätig und
Mitglied der dafür gebildeten Lotsenbrüderschaft. Für die Fahrten mit seinem eigenen PKW
zwischen dem von ihm bewohnten Mehrfamilienhaus, in welchem er auch ein Büro für
seine Lotsentätigkeit unterhielt, und seinen Einsätzen als Seelotse setzte er die tatsächlich
entstandenen Fahrtkosten an. Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffassung, dass es sich
um Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Betriebsstätte handelt, welche lediglich
durch die Entfernungspauschale geltend gemacht werden können. Einspruch und Klage
blieben ohne Erfolg.

Entscheidung
Das FG habe zutreffend entschieden, dass die Fahrten von dem vom Kläger bewohnten
Mehrfamilienhaus zu den einzelnen Lotseneinsätzen als Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsstätte im Sinne des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 1 EStG anzusehen seien und somit die
Entfernungspauschale anzusetzen sei.

Nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 1 EStG dürften die Aufwendungen für Fahrten zwischen der
Wohnung des Steuerpflichtigen und der Betriebsstätte nicht als Betriebsausgabe abgezogen
werden, soweit sie über die Entfernungspauschale nach Satz 2 der Vorschrift i.V.m. § 9 Abs.
1 S. 3 Nr. 4 und 5 Sätze 1 bis 6 sowie Abs. 2 EStG hinausgehen. Hierbei sei der Begriff der
Betriebsstätte in Anlehnung an den für Arbeitnehmer verwendeten Begriff der Arbeitsstätte
dadurch gekennzeichnet, dass er eine ortsfeste dauerhafte betriebliche Einrichtung
voraussetzt die der Steuerpflichtige nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen
Nachhaltigkeit aufsucht. Somit sei jeweils der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft
angelegten Tätigkeit (regelmäßige Arbeitsstätte) zu bestimmen (vgl. BFH-Urteil vom
09.06.2011), wobei auch ein größeres, räumlich geschlossenes Gebiet regelmäßige
Arbeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 EStG und Tätigkeitsmittelpunkt im Sinne des
§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 S. 2 EStG sein könne.

Im Streitfall seien die Voraussetzungen hierfür erfüllt. Zum einen liege bei dem Lotsrevier
einer Lotsenbrüderschaft eine großräumige Betriebsstätte vor. Das Lotsrevier umfasse alle
Fahrstrecken in einem durch normative Regelungen begrenzten Einzugsbereich, in dem der
Kläger gemeinschaftlich mit den anderen Mitgliedern der Seelotsenbrüderschaft den
Mittelpunkt seiner betrieblichen Tätigkeit, Schiffe sicher durch diesen Bereich zu lotsen,
habe. Dieser prägende – regionsbezogene – Schwerpunkt der Arbeitstätigkeit des Klägers
schließe es aus, den Mittelpunkt der Lotsentätigkeit auf den jeweils gelotsten Schiffen (vgl.
BFH-Urteil vom 16.11.2005) oder aber in dem nur der Arbeitsvorbereitung oder
Arbeitsnachbereitung dienenden Büro des Klägers in dem von ihm auch zu Wohnzwecken
genutzten Mehrfamilienhaus zu sehen. Zum anderen weise diese großräumige
Betriebsstätte in der Form der Lotsenstation eine ortsfeste Einrichtung der
Lotsenbrüderschaft zur Organisation der Einsätze der Lotsen in dem räumlich begrenzten
Zuständigkeitsbereich der Lotsenbrüderschaft auf.

Betroffene Norm
§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6 S. 1 EStG, § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 EStG
Streitjahre 2003 bis 2006

Anmerkung



Mit Wirkung ab dem 01.01.2014 hat sich das steuerliche Reisekostenrechts deutlich
verändert (siehe Deloitte Tax-News). Zentraler Punkt der Neuregelungen ist die gesetzliche
Definition der ersten Tätigkeitsstätte/Betriebsstätte, die an die Stelle der regelmäßigen
Arbeitsstätte/Betriebsstätte tritt. Unter Betriebsstätte ist eine von der Wohnung dauerhaft
getrennte ortsfeste betriebliche Einrichtung des Steuerpflichtigen, eines Auftraggebers oder
eines vom Auftraggeber bestimmten Dritten zu verstehen, von der aus der Steuerpflichtige
seine Tätigkeit dauerhaft ausübt. Die Begrenzung des Betriebsausgabenabzugs in Höhe der
Entfernungspauschale gilt zwischen der Wohnung und der ersten
Tätigkeitsstätte/Betriebsstätte. Darüber hinaus gilt auch die Begrenzung des
Betriebsausgabenabzugs, wenn der Steuerpflichtige dauerhaft denselben Ort oder dasselbe
weiträumige Tätigkeitsgebiet aufsucht.

Vorinstanz
Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 18.11.2009, 3 K 266/08

Fundstelle
BFH, Urteil vom 29.04.2014, VIII R 33/10

Weitere Fundstelle
BFH, Urteil vom 09.06.2011, VI R 55/10, BStBl II 2012, S. 38, siehe Deloitte Tax-News 
BFH, Urteil vom 16.11.2005, VI R 12/04, BStBl II 2006, S. 267

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/arbeitnehmerbesteuerung-sozialversicherung/bmf-finales-einfuehrungsschreiben-fuer-die-reisekostenreform-2014.html
http://www.mv-justiz.de/pages/finanzgericht/fg_mv.htm
https://mobile.deloitte-tax-news.de/temppdf/%20http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=30275
http://www.deloitte-tax-news.de/steuern/arbeitnehmerbesteuerung-sozialversicherung/bfh-ein-arbeitnehmer-kann-nur-eine-regelmaessige-arbeitsstaette-innehaben.html

	BFH: Lotsrevier einer Lotsenbrüderschaft als weiträumige Betriebsstätte
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Norm
	Anmerkung
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstelle


